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// Im Blickpunkth

Im Rahmen von Unternehmens�bernahmen fallen nicht unerhebliche Nebenkosten, wie z.B. Rechtsberatungskosten, Due

Diligence Kosten, Grunderwerbsteuer, an, deren steuerliche Behandlung immer wieder f�r Diskussionsstoff sorgt. Im An-

schluss an das BFH Urteil vom 27.3.2007 kommen Lohmann/Goldacker/Achatz zu dem Ergebnis, dass dem Zeitpunkt der

Entstehung der Kosten ein erhebliches Gewicht zukommt. Sie entwickeln ein Pr�fschema, anhand dessen die steuerliche

Einordnung vorgenommen werden kann. H�lscher stellt die am 4.6.2008 im EU-Amtsblatt Nr. L145 ver�ffentlichte Verord-

nung �ber den modernisierten Zollkodex vor.

Markus van Ghemen, Verantwortlicher Redakteur Steuerrecht

Entscheidungen
BFH: Ordnungsm�ßigkeit eines

Fahrtenbuchs trotz kleinerer M�ngel

Mit Urteil vom 10.4.2008 – VI R 38/06 – hat der

BFH entschieden, dass die Aufzeichnungen im

Fahrtenbuch eine hinreichende Gew�hr f�r ihre

Vollst�ndigkeit und Richtigkeit bieten m�ssen,

kleinere M�ngel aber nicht zur Verwerfung des

Fahrtenbuchs und Anwendung der 1%-Rege-

lung f�hren, wenn die Angaben insgesamt plau-

sibel sind. § 8 Abs. 2 Satz 4 EStG setzt nicht die

Einrichtung eines gesonderten Aufwandskontos

voraus. Im Streitfall war es unverh�ltnism�ßig,

dem Fahrtenbuch die Anerkennung zu versagen,

weil eine vorgenommene Fahrt, f�r die eine

Tankrechnung vorlag, nicht aufgezeichnet wor-

den war. Soweit in zwei F�llen zwischen den Ki-

lometerangaben lt. Fahrtenbuch und Werkstatt-

rechnungen keine genaue �bereinstimmung

bestand, konnte dem nur indizielle Bedeutung

zukommen, weil die Angaben �ber die Kilome-

terst�nde in Werkstattrechnungen erfahrungs-

gem�ß h�ufig ungenau seien.

VolltextdesUrteils: // BB-ONLINE BBL2008-1591-1

unterwww.betriebs-berater.de

BFH: Anteilige stille Reserven eines betrieb-

lich genutzten Raumes im Einfamilienhaus

von Eheleuten erh�hen den Ver�ußerungs-

gewinn eines der Ehegatten nur zur H�lfte

Mit Urteil vom 29.4.2008 – VIII R 98/04 – hat der

BFH wie folgt entschieden. Nutzt ein Ehegatte ei-

nen Kellerraum des imMiteigentum der Eheleute

stehenden Einfamilienhauses als Lagerraum f�r

seine Arztpraxis, erh�hen die anteilig auf diesen

Raum entfallenden stillen Reserven bei Ver�uße-

rung der Praxis nur zur H�lfte den Ver�ußerungs-

gewinn, und zwar auch dann, wenn der nutzen-

de Ehegatte alle Kosten f�r diesen Raum als Be-

triebsausgaben abgezogen hatte.

VolltextdesUrteils: // BB-ONLINE BBL2008-1591-2

unterwww.betriebs-berater.de

Verwaltungsanweisungen
Zinsschranke(§ 4hEStG,§ 8aKStG)

BMF, 4.7.2008 – IV C 7 – S 2742-a/07/10001

Das BMF �ußert sich zu Zweifelsfragen bei der

Anwendung der Zinsschranke, u. a. zum Begriff

des Fremdkapitals, wobei das Factoring ausf�hr-

lich behandelt wird (Rz. 29–39 des Schreibens).

Im Rahmen der Erl�uterung des Zinsbegriffs

wird u. a. festgelegt, dass Zinsaufwendungen

und -ertr�ge, die Sonderbetriebsausgaben oder

-einnahmen sind, der Mitunternehmerschaft zu-

geordnet werden (Rz. 19 und Rz. 50ff.), Rz. 25

bis 26 erl�utern die Behandlung der Zinsanteile

in Leasingraten. Weitere Punkte sind u. a. die Er-

mittlung des steuerlichen EBITDA, der Konzern-

begriff (Rz. 59 ff.), die Escape-Klausel (Rz. 69ff.),

die Gesellschafterfremdfinanzierung (Rz. 79ff.)

sowie die Anwendung der Zinsschranke bei

PPP-Projekten und bei Betrieben der �ffentli-

chen Hand.

Volltextdes Schr.: // BB-ONLINE BBL2008-1591-3

unterwww.betriebs-berater.de

Verlustabzugsbeschr�nkung f�r

K�rperschaften (§ 8cKStG)

BMF, 4.7.2008 – IV C 7 – S 2745-a/08/10001

Das BMF nimmt zur Anwendung des § 8c KStG

Stellung, u. a. zur Frage, welche Sachverhalte ei-

nen sch�dlichen Beteiligungserwerb ausl�sen

k�nnen (Rz. 7 des Schreibens: z. B. der Erwerb

von Genussscheinen; Stimmrechtsvereinbarun-

gen, Stimmrechtsbindungen, Stimmrechtsver-

zicht; Rz. 9 des Schreibens: zur Kapitalerh�-

hung). Zum Begriff der „nahestehenden Person“

bzw. der „Erwerbergruppe mit gleichgerichteten

Interessen“ verweist der Erlass auf H 36 KStH

2006. Weitere Punkte betreffen den F�nf-Jahres-

Zeitraum, den Zeitpunkt und den Umfang des

Verlustuntergangs sowie die erstmalige Anwen-

dung des § 8c KStG und die Anwendung des § 8

Abs. 4 KStG neben § 8c KStG. Im Zusammen-

hang mit Unternehmenssanierungen wird auf

das BMF-Schreiben vom 27.3.2003 (BStBl. I

S. 240) verwiesen.

VolltextdesSchr.: // BB-ONLINE BBL2008-1591-4

unterwww.betriebs-berater.de

AbziehbarkeitvonzugewendetenAufwen-

dungen inF�llendessog.abgek�rzten

Vertragswegs (Drittaufwand);Anwendung

desBFH-Urteilsvom15.1.2008,BB2008,583

BMF, 7.7. 2008 – IV C 1 – S 2211/07/10007

DieRechtsgrunds�tzedesUrteils vom15.1.2008–

IX R 45/07 – sind anzuwenden, das BMF-Schrei-

ben vom 9.8. 2006 (BStBl. I S. 492) wird aufgeho-

ben.

VolltextdesSchr.: // BB-ONLINE BBL2008-1591-5

unterwww.betriebs-berater.de

Gesetzgebung
ReferentenentwurfeinesGesetzes

zur steuerlichenF�rderungder

Mitarbeiterkapitalbeteiligung

Mit dem Gesetz soll die steuerliche F�rderung

der Mitarbeiterkapitalbeteiligungen wird im

Rahmen des EStG und des F�nften VermBG er-

weitert werden. Der derzeitige § 19a EStG wird

durch § 3 Nr. 39 EStG-E ersetzt. Hiernach wird

der Vorteil des Arbeitnehmers aus der unent-

geltlichen oder verbilligten �berlassung von be-

stimmten Verm�gensbeteiligungen steuerfrei

gestellt, soweit der Vorteil 360 Euro im Kalender-

jahr nicht �bersteigt (bisher 135 Euro, § 19a

EStG). Die Begrenzung auf den halben Wert der

Beteiligung f�llt weg. Außerdem wird das In-

vestmG ge�ndert, um insbesondere f�r Mitarbei-

ter kleiner und mittlerer Unternehmen die M�g-

lichkeit der Anlage von Kapital in einen Mitarbei-

terbeteiligungsfonds zu schaffen (§§ 90 l bis r In-

vestmG-E). Das Gesetz soll am 1.4.2009 in Kraft

treten, die vielf�ltigen Modelle, die sich in der

Praxis der Unternehmen entwickelt haben, sol-

len bis einschließlich 2015 wie bisher gef�rdert

werden. Der Referentenentwurf ist abrufbar un-

ter www.bundesfinanzministerium.de

St�ndige Mitarbeiter im Steuerrecht: RA StB Dr. Stefan Behrens, Frankfurt a.M.; Dipl.-Kfm. StB Oliver D�rfler, Frankfurt a.M.; Prof. Dr. W. Christian Lohse, Vorsitzender Richter am FG
M�nchena. D.;Dipl.-Kffr. StBinMartinaOrtmann-Babel, Stuttgart;Dr. J�rgenSchmidt-Troje, Pr�sident des FGK�ln, K�ln;Prof.Dr.RomanSeer, Bochum;StBDr.AndreasS�ffing, Frankfurt a.M.;
Dr. Roland Wacker, Richter amBFH,M�nchen;Dipl.-Kfm.StBLarsZipfel, Stuttgart
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